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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, vom XXXXXXXXXX 
mit dem das Marktordnungsgesetz '1967 ge­
ändert wird (Marktordnungsgesetz-Novelle 

1979) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikell 
(Verfassung~bestimmung) 

, Die Erlassung und Aüfhebung von Vorschrif­
ten, wie sie in den Art. II his IV dieses Bunde's­
gesetzesenthaloen :sind, sowie IderenVollziehung 
sind bis zum AhlaJUf des 30. Juni 1980 auch in 
den Belangen Hundessach'e, hinsichtlich derer da,s 
Bundes-Ver.~a'ssungsgesetz in der Fass'ung von 
1929 etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vor­
schriften geregeJ.ten Angelegenhciten können un­
mittelbar von Hundeslbehörden versehen werden., 

Artikel 11 

Das Marktordnung~gesetz 1967, BGBl. Nr. 36/ 
1968, zuletzt geändert durch das 'Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 672/1978, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 8 ist folgenrder§ 8a einzufügen: 

,,§ 8 a. (1) Der FOflIds hat von Iden in '§ 8 Abs. 2 

2. Im § 9 Ahs. 1 hat die Einleitung ZIU lauten: 

"Die Bearbei1)Un~s- und Veral'beitungsbetriebe 
sow~e die MiJchgenossenschaften und Milchsam­
melstellen haben ,für nachstehel1Jde War,en, die in 
Verkehr ge~etzt werden und für die kein Betrag 
nach § 18 zu entrichten war, allmonatlich an den 
Fonds folgende Beträge abzuführen:" 

3. § 9 Ahs. 4 hat zu lauten: 

, ,,(4) Für die Erhebung der Beiträge nach den 
§I§ 8 und 8 a sowie' der Betr~ge nach ,Abs. 1 gel­
ten die Bestimmungen der Unteraibschnitoe A und 
C über die Erhebung von A<usgleichsheiträgen 
sinngemäß. " 

4. § 15 a Abs. 4 erster Satz hat zu lauten: 

"Wil'd vom Zentrallahorator,ium des Fonds 
oder einem ,anderen, vom Fonds unter Bedacht­
nahme auf § 50 bestimmten eil1ischlä'g~lgen Labo­
ratorium festgestellt, daß Mi,lch in einer Be-' 
schaffenheit geliefer,t wurde, die düe Anforde­
rungen der 2. Qualitätsklasse nicht erreicht, so 
ist der betreffende Milcherzeuger vom zuständi­
gen Beanbeirungs- und Verl3.l1beitungsbetrieb 
schriftlich zu verwarnen." 

genannten Beitragspflichtigen e~nen Wer.bekosten- 5. § 18 Abs. 1 hat zu lauten: 
beitrölg in der Höhe von 0,5 v. H. des jeweiligen ,,(1) Wir.d f.ür im § 2 angeführte inländi'sche 
Er,zeU'gerpreises für das Kilogramm Milch (§ 4 Waren der Zolltarifnummern 21.07, 22.02 und 
Ahs. '2 Z. 2) einzuheben., Der rechneri\Sch ermit- 35.oi A e~n Preisbeitrag nach ,§ 4 oder ein Betrag 
telte Betrag ist auf Zehntel Groschen aur- oder g,emäß§ 9 eingehoben, so ist anläßlich der Ein­
abzurunden. Für Rahm gelten die 'Bestimmungen fiuhr gleichartiger Wiaren aus dem Zollauslan'd 
des § 5 Albs. 3 sinngemäß. ein Importausgleich in der Höhe dieser Beiträge 

(2) 'ßealibeitungs- -und Verat1beitungsbetriebe und Beträge zu entr,ichten." _ ,-

sowi'e Milchgroßhandelsbetriebe können den Bei- 6. § 46 Albs. 3 letzter Satz hat zu entfaUen. 
trag auf die Erzeuger der in Betracht kommen-
den Mengen an Milch und Rahm überwälzen. 7. Als § 55 a ist einzufügen: 

(3) Der Fonds hat das Aufkommen aus diesem ,,§ 55 a .. (1) Die für die Vollziehung dieses 
Beitrag der Präsidentenkonferenz. der Landwirt- Bundesgesetzes benötigten personenhezogerien 
schaftskammern österr,eich,s zu überweisen, die Daten dürfen automationsunterstützt ermittelt 
es f,ür die 'Weribul1Jg für 'Milch und Erzeugnisse und venanbcitet werden. 
aus Milch zu v:erwenrden hat. Die· Präsi,denten- (2) Der Milchwirtschaftsfonds und der. Getre~­
konferenz hat dem Fonds für jedes W<iruschafts- dewirtschartsfonds sind ermächtigt, automatiom;­
jahr einen Bericht über die Verwendung dieser unterstützt el"11littelte -und verar.beitete .Daten 
Mittel zu erstatten; der Fonds, hat die Zweck- den Bundesministern für Land- und Forstwirt---
mäßigkeit der Verwendung zu überprüfen." schaft, für Finanzen, für Handel, Gewel1be und 
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2 88.der·Bei\.agen 

Industrie und f.ur Justiz zu übermitteln, soweit 
der Wirku·ngJSlbereich ,dieser BUllidesminister he­
rührt wird (§ 62)." 

8. § 57 c .A!bs. 3 ist durch folgen'de Bestim­
mungen zu crsetJzen: 

,,(3) AhsatlZförderungsbeiträge sind nicht zu 
entIiichtJen ,für die ühernahme V'On Milch und 
Erzeugnissen aus Milch, die von einem Berg­
bauerlllbetrielb oder auf Almen 'erzeugt wOl'1den 
sind. 

(4) Belig'baJUernbetriebe im Sinne des Albs. 3 
sind Betriebe, bei denen die selbstlbewirtschaf­
tete landwirtschaftliche Nutzfläche (ohne Hut­
wei'den und alpines Grünland). 

1. zu mindeste~s 80% eIne H~ngneigung von 
25% und mehr oder 

2. zu mindestens 400/0 eine Hangneigung von 
250/0 und mehr aufweist und entweder 

a) der landwirtschaftliche Hektarsatz . des 
Betriebes (§ 38 Bewer-tungsgesetz 1955) 
unter dem des Vergleichsbetriebes Ver­
gleichsgebiet I, Salzachpongau, lfd. Nr.20 
liegt oder' 

b) keine für Lastkraftwag.en befahrbare 
Hofzufahrt besljeht. 

(5) Almen im Sinne des Albs. 3 sirud Grün­
landflächen, die 

a)infolge ihr.er Höhenlage und klimatischen 
Verhältnisse nur im Sommer und getrennt 
von den Heimgütern der auf ihnen gehal­
tenen Milchkühe bewirtschaftet werden und 

b) von denen die Lieferung von Milch und 
Erze.ugnissen aus Milch unmittelbar an den 
BeaI1beitungs- und V,er,alibeitungsbetrieb 
oder eine Sammelstelle erfolgt. 

(6) Die Bearbeitungs- und Ver-al1beitungsbe­
triebe haben je eine ListJe der Bergbauernbetriebe 
und der Almen ihres Einrugsgebietes zu führen 
und auf Verlangen in diese Listen Einsicht zu 
gewähren. l~Jnderungen,in den Listen sind nur mit 
Wirkung ab dem Beginn' des Winschaftsjahres 
vorzunehmen, das ,dem Zeitpunkt des die Knde­
rung bewirkenden Ereignisses folgt.' Die Bear­
beitungs- und VerarbeitungSlbetriebe können 
Milcherzeuger in die Lisne ,der Bergbauernbetriebe 
nur mit vorheriger Zustimmung des Bundes­
'ministers für Land- und Forstwirtschaft, in die 
Liste der Almen nur mit vor-heriger Zustimmung 
des Milchwirtschaftsfonds aufnehmen. über 
Anträge von Milche1"zeugern auf Berück.sichti­
gung in' der L~ste ,der' Berghauernbetriebe ent­
scheidet der Bundesminister für Land- und 
. Forstwirtschaft, über Anträge auf Berücksichti­
gung in . der Liste der Almen entscheidet der 
Milchwirtschaftsfonds. " 

9. § 57,e Abs. 3 hat Z'U lautJen: . 

,,(3) Die Wahrungsmenge unterliegt ferner mit 
Beginn eines Wirtschahsjahres f.olg.enden Ver­
änder,ungen: 

a) Sie verr~ngert sich, wenn im BaJsiszeitraum 
weniger aLs zwei Drittel deraJUf diesen 
Zeitraum entfaUenden Anteile der Einzel­
richtlIIlengen geli.efert wurden. Die neue 
Wahrungsmenge beträgt in diesem Fall das 
Eineinhabbfache der im Basisz~itmum gelie-
ferten Milchmenge. . 

Ib) Sie erlischt, wenn im Basiszeitraum keine 
Milch gdiefert wurde oder ;wenn ,der Milch­
erzeuger 'nachweislich die' Milcherzeugung 
auf Dauer eingestellt hat." 

10. An SteHe des ersten Satzes. des § 57 e 
Abs. 4 treoen folgende Bestimmungen: 

"Der mit Beginn ein,es WirtschaftJsjahres nicht 
durch Wah!1UJngsmerug·en gebundene Anteil der 
Ges'arritrichtmenge - .ohne B,el'1ücksichtigung der 
mit Ende Mai und Juni des betreff,enden Kalen­
derj.ahres erWorbenen Binzelrichtmengen - ist 
anläßLich der Mitneilung der Einzelr,ichtmengen 
durch die BeaI1beiljungs- un'd Veral'1beitungsbe­
triebe (§ 57h) auf Milcherzeuger in Gebieten, in 
denen die Milcherzeugung einen wichtigen Pro­
duktionszweig darste1!.t, neu ru v'erteilen. Der 
Bundesrriinister für Land- und Forstwiroschaft 
hat ,diese Gebiete durch Ver.ordnung zu bezeich­
nen." 

11. Die lit. d im § 57 e Albs. 7 hat zu laut,en: 

"d) im Basiszeitraum über die jeweiligen An­
teile von Einzelrichtmengen hinaus über­
nommenen Mengen an Milch u'nd Erzeug­
riiss,en laus Milch, aufgeschlüsselt nach Ge-' 
bieten gemäß Abs. 4 un,d ,an,del'en Gehieten," 

12. Im § 57 f Abs. 3 hat der zweite Satz zu 
lauten: 

"Weiter hat der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft :in dieser Verordnung das 
Verhältnis ·des ':l!ur Neuverteilung gelangenden 
Anteiles ,der Gesamtrichtmenge zur Summe der im 
vorangegangenen Basiszeitrau~ in Gebienen 
gemäß § 57 e A:bs. 4 über die Einzelrichtmengen 
hin;lius übernommenen Meng,en an Milch und 
Erzeugn.issen aus Milch festzuIegen." 

13. § 57g A:bs. 1 ers!'~r S~tZ hat zu Jauten: 

,,'Betr-i1ebsinhaher, die in Gebieten gemäß § 57 e 
Abs. 4 die Milcherzeugung aufnehmen wollen, 
können eine Einzelr;ichtmenge erlangen." 

14. Dem § 57 g ist folgender Abs. '4 anzufügen: 

,,(4) Betriebsinhaber, denen bereits im Wirt:­
schaftsjahr 1978/79 eine Einzelrichtmenge zuge-
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:stari'den i'st, 'können neu.erlich eine Einzelricht" 
menge nach den Ahs.' 1 his 3 erwerben, auch 
'wenn sie die Milche~eugJUng nicht, in Gebieten 
'gemäß § 57 e .Albs. 4 aufnehmen wollen. Für die 
vonihll!en gelieferte Mil~ und iErzeugnisse aus ' 
'Milch ist, abweichell!d von Abs.', 2 der zusätz­
liche AbsatzfÖrderungb'eit;~g ~ur ~on ~ v. H. 
,der die' Binzelrichtmenge, des Wirtschaftsjahres 
'1978/79Ü1ber,steigeriden Meiig.e' zu entrichten." 

Artikel III 

Der Milchwir.tschaftsfonds hat für das Wirt­
schaftsjahr 1980/81 nach §, 57 eAbs. :3 fr~i 1Ver-, 
,dell!de Einzelrichtmengen ahweichell!d von § 57 e 
Albs. 4 nach Maßga:be folgender Bestimmungen 
.zu verteilen: 

, 1: N ach dem 1. Juli 1979 gemäß § 5'7 e Albs. 3 
frei werdende' Einzeli-imtm'ehgen sind 'zum 

. Ausgleich von ;durch das Inkra,fttreten des 
'Unterabschniittes D des' Marktordnungsge~ 
setzes bewirkten 'und durch die VoIlziehun'g 
des Art. III der Marktordnungsgesetz-No­
veHe 1978, BGB<!. Ne. 269, idRd 2. Markt­
ordnungSJgesetz-Novdle 1978, BGB!. Nr. 672, 
nicht.:oder ni mt voll'bereiil'ig.ten Härten zu 
'verwenden .. Härtefälle in diesem Sinn liegen 
'vor, wenn 

a) Milmerzewger in den Jahren 1975 'bis 
1977 durch ein EIementarereignis' einen 
el1heblichen Teil ihres Milchkuhbestandes 
verloren halben oder 

h) Milcherzeuger in den letzten vier Jahren' 
vor dem 1. Juli 1978 nachweislich zur 
Verbesrerung ihrer Wirtsch'3JftlSgehäude 
Inves~iüonen in Angriff genommen' ha­
ben, di'e zu eDner,vergrößerung ·des Milch­
kuhbestandes zu führen geeignet' sind, 
und in ,Auswirkung dieser Ihvestinioruen' 
die im W.irtsch·aftlSjahr 1980/81 voraus- ' 
siChtlich erziehbare Milchlid.ermenge um 
mindestens 30 v. H. höher als die Ein-

. zelrichtmenge des betreffenden Mvlcher­
zeugers im Wirtschaftsj.ahr 1979/80 ist. 

:2, Die Härtefälle und IC\eren' gerechtf.ertigte 
Ein~elr.ic4tmengen sind von einer Kommis'-, 
5ion, 'der zwei Ve,rtreter des BuiJJdesm.inisters 
für lJand- und Forstwirtschaft und je ein 
Vertreter des Milchwir·oschaftsfonds und der 
Pr~sj.dentenkonfer'e'il.z der Landwirtschafts­
:kammern lÖsterreichs angehören, zu er­
'mitteln. Die Kommission hat ihre Ermitt-

men ~,erden.' Die Kommission sch1Leßt ihre 
, , Täcigkeit, mit ·ooem dem ,B'Uln,desruui\5.ter 
, : :für, Land.: ull!d Porscwlirtsdllaft' I\:IindderI). 
,:' Mi,lchwirtschaftMonds 'vorzuLegenden Bericht 
, aib." 

3. Anträge auf . .t\n:erkennung als Härtefall und 
entsprechende Erhöhung der Einzelricht­
menge .si,ncl, bis ~ 1. Dezember 197-9 . peim 
Milchw,irtschaftsfondszu stellen. Für die An- ' 
t~äge sind vom Milchwirtschaftsfonds auf­
zulegende Formular.e zu verwenden. . 

4. Der B,undesministe'r für Lal1ld- und Forst­
'wirismaft hat die' Höhe der ~ur Bereini­
;gung der Här.tefälle ingesamt er:foiderlimen 
Milchmenge 'durch Verordnung festzusetzen. 
'Der Milmwirtsmaftsfonds hat' bis 
20. Juni 1980 das A'usmaß der Erhöhung der 
Eihzel'rimtmeng.en. "der :AntragsteUer oorch 
,Bescheid 'festzus'etzen; Die 'Besch'eide sind',auCh ' 
den· zuställ!digen .·Beal1beitungs- und Ver": 
ar1beit>ungsbetr.ieöen zur Kenntnis ~ri ,bringen: 
Die Anerkennung als Härtefall hat aum ·zur 

" . ,Folge," ,daß für das ,Wirtschafosjahr 1980/81 
eine Verringerung der Wahrungsmenge nach 
'§, 57'e, ~hs. 3 nich,t eintritt. 

5. Das' Nähere üher den Begr.iff der Härte­
. " fälle, die Beremnung des Ausmaßes der Er-

,höhung de.r. Einze1richtmen.gen, die Aus­
stattung der 'Antragsformulare, über Zusam-, 
mensetzung und V~rfahr~n der Kommission 
nach. Z. 2 und die Tragung der aus der 
Tätigkeit der Kommission erwamsenden 
Kosten' hat der Bundesminister: fü~ Land­
und Forstwirtschaft nach Anhörung der 
Präsidentenkonferenz 'der Landw.irtschafts­
kammern österreims im Einvernehmen' mit 
dem Bundesminister für Finanzen bis 
30. ' N ov,ember' 1979 durm Verordnung zu 
bestimmen. 

Artikel'lV 

(1) Es treten in Kr.aft 

a) Art. Ir Z. 8 mit 1. Juli 1979, 

b) Art. II Z. 1 und 3 mit 1. pezember 1979, 

c) die irbrige~ Bestimmungen .des Art. tI mit 
1. Jännc'r 1980~ , 

(2) Verordnungen auf Grund di'esesBull!desge­
setzes können hereits von dem seiner Kmnd­
machung foLgenden 'tag 3!n erlassen werd~n; sie 
treten frühesq:ns mit den nach Abs. 1 in Be­
'tramt kommenden Zeitpunkten in Kr,aft. . 1u'ngen durch nach regionalen GesichtSpunk­

ten gebildete Untel'kommissionen durchzu­
führen. nie Unterkommissicinen Ibestehen aus' (3) Der Bundesminrster für Land- und Forst­
je einer vom Bundesminister für Land- und wirtschaft und der Milchwirtschaftsforuds ha.ben 
Forst:wirtsdllaft, 'vom Mikhwirtscha.ftsfon:ds den Bear1beitungs- und VerarheitiUngsbetrieben 
un:d ,"Oln der~uständigen Landes-L~ndwirt~ 'die zur Herstellung der Listen nach § 57.c Abs. 6 

, schaf,tskaminer ·ent\5endeten Person. Erhehun- erforderlichen Unterlagen. his 15. Dezember 1979 
,gen an On und SteHe kÖn.!l!en vorgenom- zur Verfügung zu s,tellen. Die Listen sind ,späte-

2 

88 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 10

www.parlament.gv.at



4 , 'S8 der Beilagen 

stens ab 1. ]änner:1980 zu führen. Für Milch und hinsichtLim des Art. U' Z. 5 der Bundesminister 
Erzeugnisse - aus Milm, die, von Bergbauernhe- ' , ' fiir Fimuizen im Einvernehmen' mit ,dem, Bun-­
~rielben' und.Almen nam dem 30. Juni 1979 über- ,desininii>ter für Land- und For.stwirllSmaift, ',,' 

nommenw-u1'<!en, entliichtete Absatzförderungs- hinsichtlich;des Ar't.'III, Z: 5 der Bundesminister' 
beiträge sind bis 15.Feber 1980 'zu erst,atten:',- "für Land~ un.a,Forstwir~ehaft' im, Einvemeh-. 

(4) Mit der Vollziehung dieseli" BtiItdesg'e'setzes men mit:diein Bundesminis'ter für Finanzen ' 

sind-heu",aut- " ,'" hinsichtlÜm,J~l1~r übrigen. . Bestimmungen ,der-
" hitlsichtÜd; des' l\rt:Tdi,e BuiIdes~gie11U-ni;: :_, :, Buooesminister für, La'nd- u'nd ,Por'stwirtscl;1a!t." 

.:. !. ~': ~.' • ., • '. ~ ", ' . 

. "', 

".7 

" ':. ,' ...... !( " ,J~~läuterupgen. , . . , ~'. 
': ' 

.",' 

,. :":' , , 
'(', ~ , .. ';'. " . 

Vorungefälhr :einem,Jaihr-, iJst,,',der, Untei-ab- :Werbung,wurae aJb 1,. Apr;il1968 eip,tSOogenan.nter' 
schnitt n"des ,MaI'ktoi';dIllUngsgesetzes' .19"6v in, '"W~iiJ)egroschen'~ als" -E~nbelhiallt :v:o~' det:, 's~aat­

'K,rait ,getreten: :Durch :diese ,tiefgreifen'de',Reform ,lichen, Millchp~eiss~t.zung eingefiÜJhi-t. Die Höhe, 
der M~lchmarktordrWng- w:urde: ,gä~liches N eu- dies.t;~' WeI1bt;grosch.ens be'trug, zun~chst 1, 'Gro­
land !besclwitien.: Demgemäß wurde' 'aum beieitJs 'sche!) und wurde mrt "1. Jänner 1977 auf 1,5 Gro-
nach,ku~.zer :Zeii: die!. ,NoiVehlierung des Unter- . schen, je,LiterMilch~Möib.t. " , 

a'bschriiittes D erfordlerl-ich ,(2. 'Markoordnungsge- Mit :dem' EntjfaH 'der, staa;tlichen Milchpreis­
setz~Novelle ~978,:;B~1. 'Nr; 672): - ':. 'stiünzung ,bestünde .in-, Hinkunft nicht mehr die 

Nach Albllauf des'· (ersten:) WiCl1JSmafts- MögNchkeit.' eines en~reche:n:dlen Einbeha-ltes. 
ja1hres '1978/1979 ·,i\r;tn-nfestgesteHt· werden> daß Für',den ,Werhebeitralg soll ,deshalb":"" nam dem, 

- sich ,das System der A!bsatzförderung: 'grunasätz- Vorbild, der Beiträge gemäß § 8 und der Beträge· 
lieh hewährt'ihat, Die'Erfa'hr'u:ngen, jedom -h~ben gemäß '§,9 -,- ,eine entsprechende Gruridlage im 
gezeigt;, ·daß-iiil' einigen P~nkteri Änderungen Gesetz, geschaffen werden. Der Beitrag beträgt­
rtonwerudig !Und zweckmäßig sind. ' . " . ',', dem' V ~rsChlag ~fol'~ derz.e,it ,1,7 g je: kg Milm .• 

, Det::'vodiegendeBIlItw~f so1{ drese~ EI1f'9rder-
ni,ssen: 'Re'chnung traigen. Er ~eist' :f<?~~nde Zu 2;. 2 und 5: 
Schwerpunikte a~: ' -, , ' ,Der ,denzeitige'zweite Satz des § 18 Abs. 1 

l.B~freiun'g bestimm~er' Bet~ie!be (tBel1gb.auern lhat für',die übergangszeit im. Rllhmendes Frei­
',ul!-d_ A'lmen) ,von de-ll ,AJbsatzfQrderun.gsbei- handelszonen:albkommens zwismen österreich und 

trägen" ' ., der: EWG, .die.~it M~tte 1977 ,albgelaufen ist,: . 

2. Änderungen 'betreffend! kel werdende Ein- Bedeutup.g, ge:haibt. Mit diesem ,Zeitpunkt wurde 
,sowohl gCigenü:b~r ,den ,EWG-.':itaat~n: ,als aum 

ze1richtmenlgen .und deren Verteilung; gegen'Ü!her ,dt;n BFTA-St~aten (Art .. 21.un,d An-, 
3. D),lrchführung einer zweiten Aktion zum hang Q,des J;Jf.TA-Vertrages), der f.este Teilbetrag 

IAUISgleich V'OiIl Hä-rtdfäl1leu;d.ie durch das der 'Au~gl!!ichsa:bgl~b~ zur GäJnze .~albtgebaut. Die 
'Inkra.ft~reten ,des Unter,absehnittesD ent- el'w;thhte Bestimmung bewirkt seither, ,daß die 
-;standen sind. '~~mme der 'Grenzbelastungen aus § ,18 MOG und 

D~neben enthält der' EntwuI1f" einige' kleinere Ausgleichsa:bgalbe, auch Hk andere als EWG- und 
Kn·derungen ,der UnterahschnitJte A ,und C. ESEFTA-Staaten: nicht - hOher .ist als f.ür diese' 
ha.ndelt ,sich ,dah~i um Anpa.ssunge~ ~n eingetr:e-Sta~ten. Di~e, iße~timmung 'könrute da.~er' im 
tene Enewickhin.lgi!D und,' Ver'be~s'eriin:gen ,techni- Widerspruch zu':völkerrechtliche~ Verpflichtungen 
scher A'rt. ' "',: ,stehepd anges~en w;erd~n ,~nd5'Oi11 deshalb, er-

, " ' .'"" " sa'ti)los' entfallen: Der Wortlaut des ersteriSatzes" 
. Im ~inzeln;en w~r4aus'geführ~':" '," ":: .-.-" : ' , ,istaWf Grund' Idie:s:W,egfa,]Ji~~ ,des z:vciten Satzes; 

Zu Art. I: 'unter E~nhe:oi:ehUrig der Einschränikung des aruoten 
Die Verf.iJssung~stimm~n'g: ~611 "die ver- Satzes ~rie,: ~nJiakli-ch'~ Änder:ung' ~mzuste:nen. 

lassungsrechtlichen Grundl'agen, dieSer' Novene' Nach ,der, ,derzeitigen Rechtslage wäre 'auf ein-
sicherstellen. ,geführte w'aren (in Betracht kommt instbesondere ' 

Zu Art.lI: 
i~ z;. 1 und 3: ' 

FruchtJogh1irt), die von Bearlheitungs- ,und Ver­
arll;>eitungsbetriehen in Verkehr, gesetm, ,werden" 

-" ""': . "I.\1owohl~e'r -§' '9"'Betr:lig als auch :der Betrag nach 
, -Zur Simerung des 'lnhndiSaibsatzes iin" Bereich§ 18 zu: entrichten.,' nurch eine entsprechende 

der Milchwirtscliaf:t dlUrch,eme" wirk,same, Ergäuz,ung des § 9 Ahs, , 1 soll erreicht werden," 

" 
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,daß der. § 9 ... Betr:lig nur ei·nmal und nicht gegebe­
.nenfaLls (sachlich: nicht ,gerechtfertigt) .in doppel­
ter Höhe zu 'entricht~n ist. 

:Zu Z. 4: 

- eine ungenügende . Vel'lkehrserschIießung 
,(Abs .. 4 Z. 2 Iit. h}. 

.B'ei '-dem ·in Abs. 4 Z. 2 ,I,it.a genannten. V.er.!;IIeichs­
betrieb ha.ndelt es sich uni einen Bergbauembe­
trieb mit einer la'ndwirtscha.ftlichen Nutzfläche 

Die, Verw,arnung der, M',iIChIief,eranten. wegen· von 14,08 ha und der Be~r,ielbszahil 10,2 (Kund­
Unterschreitung ,der 2. Qualitä~klasse soU nicht machung des' Bundesministeriums f,ür Finanzen 
- ""ie bisher·- vom,Fonds, 'soI11dem vom ~e- ~m Amtsb:Iallt 7:ur Wiener Zeimmg vom 5 .. 8. 
d.rlbeitungs-'u~d Verarbeitung·sbet1'lieh ausgespro- 1971). nie Aufna:hme ,des Vergleich.sbetriebes be­
,ehen werden:, Da/von v·erspricht 'sich·. der. Forids wirkt 'eine Dynam~siel'lUng d~ in den Förderungs-
auf Gl'IUndse1n,er El'If'ahruIllg~ri' iin el'lsten Jahr' 'ch I" b ß' r I k Cl t m~en' ,etragsmä ,Dg 'Iesllge egten He ta'rsatzes. 
der Anwendung des § 15 a einew'esendiche. 
A1'Ibeitsersparnis, olme daß eine Schlech,terstdlunig Die Almen' (Albs. 3 und 5) werden hinsichtlich 
.,der Milchiieferailiten eintreten wird,' der Befreiung von den Aibsatz.förderungSibeiträgen 

den Bergbaruembetrieben gleich~estellt, 

-Zu Z. 6: Da dieELgeruschaf,t als Alm OZW, ,:vIs Berg-
Mit dem Wegfall des -let7:ten Sat~es im § 46 hauembetrielb im Sinne des § 57 cerworben wer­

Albs.'.3 :~oH eine überflüssige und in ·der FormuIie- 'den ul1!d v,erlorengehen' kann, wird im Ahs. 6 
'rung ,durch idlie 'Erbssungdes Ar.beitsverfassungs-. ei~ Verfahren. vorgesehen, d'as !bei ger~nrgem V,er­

. gesetzes BGBl. Nr. '2,2/1974 überhollte Best;im- waltun'gsauf~and, alber mit lückenI.osein Rechts-
murug aus dem RechtSb~rtand ausgeschieden wer-·. schutz für ,di:e betroffenen Landwirte diese Ver­
den. Anrderung des Gesetzesi,IlIhaltes wird ,dadurch änderul1!gen berücksichtige~ läßt. 
keine Ibewir,kt, ,da die Fondis dem Ar:beitsverf:as-
sungsgesetz unter'liegen. Sie ,sind keine "Behö,r- Zu Z. 9: 
-den, ,Ämter odersorustige Verwaltungsstellen des 
Bundes" im Sinl1!e des § '33 Albs. -2 Z. 2 Arlbeit,s­
'verfa:ssungsg~setz, ,die von der Geltung des 
11. Te~les ,dies .AtiQeirtsv~rfassungsgesetzes (Bet,riebs­
verfa.ssung) ausgenommen ,sind. 

·ZuZ.7: 

. Durch ,diese Bestimmung wird ,die in den 
§§ 6 und 7 des Datenschutzgesetzes geforderte 
geset2JLiche Grun:dIa.ge ,für ,die Erini ttlung, Ver­

. arbeitung und Übermi,tt1ung von Daten geschaf~ 
Im.' . 

Nach dei' d·erzeiüg.en Rechtslage werden Einzel­
richtniengen nur unter ·der Vorauss'etz:ung' frei,' 
daß ein Milcherzeuger die Milchlieferungen zur 
Gänze eingestellt hat. Die bisherigen ErEahrungen 
haben~ez,eigt, daß zahlreiche Milchlieferanten 
mit ,ihrer Milchliefenung zum Teil .. beträd1thlch 
unt~r ihrer Ein~elr:ichtmenge liegen. Solche in er­
heblichem Maße nicht aU9&enützteEinzelricht­
mengen 'solten kraft Gesetzes verrangert werden,' 
damit eine größere Menge für die Neuverteilung 
nach Ahs. ,4 zur Verfüglll1!g steht. 

. Zu Z. 8: Zu Z. 10 bis 14: .'" 

Es besteht' ein vorrang,iges' öffent!.iches Inter- Die mit En'd~ eines Wirtschafts jahres frei wer-
esse an .dier Pflege und EI1hakungder Kultur- deiliden Ein2Jelrlchomengen sollen nach de~ bi~­
landschaft. 'Diesei·st in den Berggebieten mit den herigen Sm.lüssel, jedoCh nach reg,i6nalen Ge­
einschneidendsten Bewirtschaftungserschwernissen s.ichtspunkten· gezielt auf.geteilt werden. Die 
die von der Entsiedlung in erster Linie hedroht c<egionalen Gesichtspunkte müssen auch in den 

. : sind, am stärkstel1 gefährdet. Diese Gebiete solLen Me1dungen an den Fonds g,emäß § 57 e Abs. 7 
deshal1b von der Verpfl.icht;Uifllg zur Entrichtung Et. d und bei der Festsetz:ung des Verhältnisses 
von Ahsatzföc<derungs:beiträgen befr,eit werden. nach § 57 f .. ~'bs. 3 bet:ücksiclitigt werden. 
Die Umschre~buThg ,der in Betracht kommenden 

Dieser Grundsatz sollaJUch f.ür den Erwerb Gebiete ,entspr,ic:;ht ,nach den FÖl'derung.sricht-
linien ,dies Bundesministeri'l!lIDs für Land- und von Einzelrichtrriengen hei Auffllalhme der Milch-

:Forstwirtschaf,t den für',die Einreirhung von Berg- erzeugung gelten (§ 57.g Ahs. 1). Eine Aumahme 
bauembetr,ielben (§ 2 Abs. 2 ,des' Lmdwirtschafts- w,ird für 'jene Milcherzeuger vorges'ehen, denen 
:,gesetzes) in ,die Erschwemiszone III herang,ezoge- im :Wirtschaftsjahr1978/79 eine Einzelrichtmenge 
nen K,~ite1'lien. Maßgebend für diese Einreihung- z·ugestanden ist, die dieseaher in der Zwischen­
,sind zeit ,infolge Einstellung ihrer MilchIieferungen 

verloren hahe'n (§ 57 g Aibs. 4). Die Wiederer­
eirne besoiliders eingeschränkte Mechanisier- langung einer Einzeirichtmenge in angemessener 
harkeit der iBeatibertul1!g ,der Betr,iebsfläche Höhe wir.d lSolchen Betriebsinhabern dadurch er­
(A;bs. 4 Z. 1), . I~ichtert, ,daß ein zrusätzlicher AhSiatzföl'lderungs­
eine Igeringe Ertragsfäthiigkeit ,dler lrand- beitrag nur fiür 7'%der ihre Binzelrichtmenge des 
wiroschaftlichen Nutzfläche. {Ahs. 4 Z. 2 Wirtschaftsjahres 1978/79 übersteigernden Milch-
IiJt. ia) und lief.er.ung zu en'tcichten ist. . 
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Zu Art; IIl: 

Die Vololziehung .des'Art. III der MOG-Novelle 
1978 (in der Fassung der' 2. MOG-Novelle 1978) 
hat nicht wie: bea:bsichtigt . eine 'volle' Befriedigung 
aller Härtefälle gebracht. Durch eüne 2: Aktion 
z'Um A'Usgleich ·von Härtefällen, sololen die beIm 
ersten Mal nicht ,'oder nicht voll befriedigten 
Härtefälle bereiruigt werden, die d'Urch dars In­
krafttreten des Ahsatzförderungssy.stemsdes 

, Umerabschnittes Dent·standen sind. ' 

zelfäUen abgestellt sein. Dazu werden regionale' 
Unterkomrnissionen El'mittLungen (ev. an Ort: 
und Stelle) pflegen und im W-ege der be~m Brun­
desministeriumfür Land- rUnd Forstwirtschaft 
ein'Zrurichtenden Kommission computerg'erechte' 
.stellungnahme~ (Gutachten) erstatten. Die Aus­
fertirgung ,der Bescheide obliegt d~m Fonds. Die' 
Bearlbeittmgs~ und Verrarheitungshetriebe bekom­
mim v6rBeginn des, W-irtschaftsjahres 1980/81 
eine purchschriftder Besche~de und können, die 
Härtefallz.uteilung' ,in ,der' Bekanntgabe der 

Die benötigten Mengen sollen da!durch aJilfge- .Eirrzdrichtmengen für 1980/81 hereits herücksich­
bracht werden, daß für das Wirts<;harftsjahrI980/ tigen. 
1981 keine .frei gewordenen Einzdtichtmengren' E' V d' "ch' ' .. l'cht d' 

ch § 57 Ab 4 b d All f 11 tne eror nungserma tJgrung" ermog J ,Ie, 
n:. . ~ ,s:ff ve?~. en. wer;.n. ch ;n.\s Festlegung präziser Kriterien, runter wdchen 
~9a:~/8~1~ '. org~ , /u M Je dm lr~a tSJ'.i r HäitefäHe al1iZuerkennen sind,' und die enispre-

, rel wer en ep." engen zu, ma en., chende, A1;lsstattung der ·Amtr:l:gsforrriulare. Im' 
Daher ka.nndieHöhe der im'Rahmen <kr Vel'ordnungsweg wäre etwa festlJUlegen,wie der 

2. Aktion zu ver,gebenden Menge nicht von vorn-' Nachweis der in Angriff genommenen Inv,esti­
hereün ziffernmäßig festg,esetzt wel;1d&n. tioi1!en erbracht werdenk'ann oder welcher Ver­
, Uei der Vollziehung der 1. Aktion sind 'auf ,glei'chszeitraUJm für' die ;,Katastrophenfälle" her-

G d ,.1 d'" ch ' "ch '", angezogen werden soll run iuer notwenrrgerwelSe s emil,tus en 'v'or- " 
gangs'weis~ zwei' Grrupp~n von Härtefällen offen-
geblieben: ' Zu Art. IV: 

Das Gesetz soll grundsätzlich '.im 1. Jänner i 980 
in Kraft treten. 1. Milch'eröeug,er; die von einer schweren Kat·a­

strophe hei,mgemcht wurden und die. aus 
diesem Grund ,im 'gesam ten rur die erst­
malige Festsetzung' einer Einzelrichtmenge 
ID,aßgeblich,en Zeitra1um. atypisch . niedrige 
Milchliefermengen a!Uf~uweisren hatte!}. . 

2. Mikherzeuger, die' vor dem Inkrafttreten 
des Absat~fönderungssystems: des MOG' In­
vestitionen eingeleitet haben, die sich erst 
im Wirtschahsj~ahr 1980/81 in- erheblichem 
A'lISmaß auswirken werden. ,Ak <::rtngsstei­
.ger.Il!d wurden ,in ,ExperteIlJg·esprächen in die­
sem Zusammenhang lediglich hauliche Inve, 

,5titionen, die öu einer Ver,g,rößerung des 
V·iehstandes führen ~önnen, g·enannt. . 

Zum Unterschied von der ersten Aktion soll die 
zweite stärker auf die 'Berücksichtigung von ,Ein-

Eine Au:snahme davon stellt die Befreiung von, 
Berg-ba!uernbetrieben und Almen von beiden Ah­
satzfördel'ungsbeiträgen dar, die rückwirkend' mit 
Breginn des laoufenden W-irtschaftsjahres wirksam 
werden soll. Dieser Umstand erfol'dert- eine über­
gangsbestimmung des Inhaltes, daß ber.eits ent­
richtete Beitdige zu erstatten sind. 

Für den Fall, daß die sta:atliche ,Milchpreis­
stütz.ung mit 1. Dezember '1979 eingesnellt wird, 
sollte der BeitPag nach § 8 a mit diesem Zeit­
punkt eingeführt werden. 

Die Ar:t:' I ,und III sollender allgemeinen 
Regel des, Art. 49 Albs. 2 B-VG :z.ufolge nach Ab­
lauf des Tages der Versendung des Bundesgesetz- ' 
blattes in Kraft treten. ' 
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Textgegenüberstellung 

Gel t end e r Tex t: 

§ 9. 

Vor ,g es ,c h 1.a ,g e n e Fa s s u ,ng: 

§ 8 a. Cl) Der Bonds !hat vOn d'm in § 8 Ap~. 2 
genannten Beitragspflichtigen e~nen Werhekosten­
beitrag in: der Höhe von 0,5 v. H .. des jew,eiligen 
Er.zeugeI1preis'es f'Ür das Kilogramm Mi1ch(§ 4 
Albs. 2 Z: 2) einzuheIben. Der rechnerisch ermit­
telte Betra.g ist auf Zehntel Groschen' arif- 'Oder 
a:bzumruden. Für Rah'1li Igelten ,die Bestimmungen 
,des § 5 A!bs. 3 si,nngemäß. . 

(2) Bea,rlbeitungs- und Verarlbeitungshetr,ie!be so­
wie Milchg'roßhandelsbetriebe können Iden Beitrag 
au:f die Er.zeug.er ,d'er in, Betracht kommen·den 
Mengen an Milch und Ralhm fÜlberwälzen. 

(3) Der Fonds hat da's Aufkomm~n aus diesem' 
Beitrag der Präsidentenkon1ferenz der LaI).,dwirt­
schalftskammern Oster,reichs zu überweisen, 'die es 
für ,die Werlbunlg :für Milch und Erzeug·nisse. aus 
Milch zu verwenden hat. Die P.räsidentenkon­
ferenz Ihat dem Fonds .für jedes. W.irtschaftsjahr 
einen Bericht Ülber die V'erwendung ,dieser Mittel 
zu 'erstatten; ,der Fon,ds hat die 'Zweckmäßi,gkeit 
der Verwendung zu überprüfen. 

(1) Die Bear:beitungs- und Verar'beftungs- (1) Die ·Bearfbeitungs- und' VerarbeitungSlbe-
betriebe. soOwi'e die Mi'lchge,nossenschaften un,d trieIbe sowie ,die Mikhgenossenschaften und 
Milchsam.melsteHen halben für nachstehende Mi,lchsammelstellen ,halben für nachs,tehende 
Waren, die ,in Ver1kehr gesetlZt werden, allmonat- Waren, die in Verkehr gesetzt wel'den und für die 
lich an denF onlds folgende B eträgeä:bzuführen: ,kein Betrag nach § 18 zu e'ntrichten war, all-

(4) FlÜr.die Erhebung' der Beträge gemäß Albs. 1 
geIten d/e Bestimmung,en. ,der Untera:bschnitte A 
und C.uber die ErheJbung von Ausgleichs<beiträ­
gen si,n'ngemäß. 

§ 15 a. 

(4) Wil1d vom Zentrallalborat!o,rium ,des Fonds 
. oder einem anderen, vom Fonds unter Bedacht­

nahme auf § 50 festzusetzeniden eiJDschlägigen 
Lab'o.ratooriüm fesügesteHt, daß Milch in einer 
Beschaffenheit geliefert wUl1de, ,die auch die An­
for.demn'gen an die 2. Qualität~klasse nicht er­
reicht, so ist Ider in Betracht kommen,de Milch­
erzeuger vom Fonds zu verwarnen. 

§ 18. 

(11) Anläßl,ich der Einfuhr von Warend'er 
Zo\llt~riif:n'llmmern 2'1.07, 2:2.02 und 35.01 A, soo­
weit sie im § Z. angeführt sind, aus dem Zoll­
ausland wir!d ein Importausgleich erhoben, wenn 
ftÜr Igleichartige inll;in,dische Waren ein Preisaus­
gleichsbeitrag (§ 4) odereDn Betrag 'gemäß § 9 
ein,'gehOlben wind'. VoOrausset7:urug hiefür ist, daß 
die Wa,re der Ausgleichs,a:bgaJbe nach ,dem Aus­
gleichsahgalbegeserz, BGBl. Nr. 2'19/19167, unter­
liegt, und die AiUSgleichsalbgalbe" vermin:dert um 

monatlich an den Fonds fdlgende Beträgealbzu­
f.ühren: 

(4) Fur die Erihe'burl'g der ,Beiträge nach den· 
§§ 8 und 8 asowieder Beträg,e nach A:bs. 1 gelten· 
die Bestimrnungen ,der Untera:bschnitte A und C 
über die Erhebung von A,usgleichsbeiträgen sinn­
gemäß. 

Wi,rd vom ZentraHaboratorium ,des Fonds oder 
einem a,nderen, vom Fond's ,unter Bedachtnahme 
auf § 50 ,bestimmten ;einschlä.gi.gen Lahoratlorium 
Jestgestellt, ·daß Milch in einer Beschaff,enheit ge­
liefert wurde, .die die Aruforderungen der 2. Quali­
tätsklasse nicht erreicht, ~o ist ·der betreffende 
Mi'lcherzeuger vom zuständigen ,Bearbeitungs~ und 
Verarbeitungsbetrieb schriftlich zu verwarnen. 

(I) Wird für im § 2 angeführte,inländ'ische 
Waren der Zolltarm,I1Jummern 2'1.07, 22'.02 un,d 
35.>01 A ein Preisbeitra>g nach § 4 oder ein Betrag 
,gemäß ,§ 9 eingc:fuo!ben, so ist anläßl,ich der Einfuhr 
,gleichart~ger Waren: aus demZoNausland ein Im­
portausgl'eich in 'der Häihe dieser Beiträge und Be­
träge w entrichten. 

88 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 10

www.parlament.gv.at



-, 

8 88 der Beilagen 

Gel t end e r Tex t:· 

,den nachdem A~~gleichsalbgaJbegesetz festg,e­
setzten IbewegLichen TeiLbetr~,nicht ausreicht, . 

. den \für ' ~nländi"Sche. WarenerhQlbenen Preisaus~ 
gleichsbeitJrag (§. 4}oder den Betrag gemäß § 9 
abzugelten: 'bieser lmporta'üsgLeich d;a.r,f .nicht 
ihöhersein als ',die zusätzliche Belastung, die .. sich 
fü~ .inÜn!dische Waren aus den genannten Bei­
.trägen tmd 'Betr;tgenergiht. 

,§ 46. 

(3) Die Fonds sind berechtigt, je .eine'n·Ge­
schäftSifiiihrer .. :uI11id sonstige AngesteMte in ·der er­
forderlichen A11!zahl .durch Dienstvertra.g zu he­
stellen. Hin'sichtlich ,d,er durch Dienstvertrag ein­
geräumt~1J' Ansprüche auf ZusatZJpension können 
'die' Fonds die eriDo,r'derlichen Vorsorgen treffen, 
um ,die Weit~rzahlurug qieser P.ensionen auch für' 
den F.ahl! !der Auflösung ,des, Foruds zu sichern. 
Auf dasDiensi:ver'h~ltriis ,der Fonds'bediensteten 
finden ,d:as Arugest~lltengesetz' in ,der jeweils gel­
tenden ,Fassung U1\d idie für Dienstnehmer in der 
privaten Wirtschaft ,geltenJdten sonstigen Rechts-

'. vorschhiften Anwendung. Auf die Fonds finden 
. die ,Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes, BGBl. 
Nr. 97/1947, Amvendung. 

. . . . ... ~ . 

'. 

§ 57 c. 

, (3) f;in Zrusätzllicher AbsatZif-ärderungsheitrag 
ist 'nicht zu: ,enrriCh ten :für die von 'einem Bear­
heitul1igs- uJnd, Ver:arlb~itungsbetri~b überruom­
menenJ Mengen an Milch und Erz.eugnissen aus 
Milch, die auf Almen erzeugt wer.den. Als At­
men gelten GrÜnlandflä~en,. 

a) die infolge ;,j;hl'er Höhenla<ge und klimati­
schen Verhältnisse nur 'im Sommer und 
getrennt von ,den Heimgütern der auf 
ihnen ,gffitalten:en Milchkühe bewirtschaftet 
weI'den und 

Ib)' 'von ,denen die lief.erun'g von. Milch und 
Erzeugnissen aus Milch .unlmitte1bar an den 
Bear1beitul1Jgs- . ul1Jd Verarbeitungsbetrieb 
od'er eine Sammelstelle erlfo1gt un!d .' 

c) tdici· .v,om Milchwirtschaftsfonds bei Vor­
'liegen der Vorausset!zulligen in lit. ,a .und h 
. Üiber Arrtrag,det bis 15. Apri'l zu stellen 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 55 a. ~l)tDie ~ür die Vollziehung ,d'ies'es Bun­
desgesetzes Iben1öügten ,personenJbezogenen Daten 
dürfen i:l!utomationsunterstützt ermittelt und ver­
aI1beitet weriden . 

. (2) Der Milchwirtschaiftsforuds und der Getrei­
'dewirtsCh~tsfol1Jds sindermäch,tigt, automations­
unterstützt. e(1mittelte und verarbeitete Daten den 
Bundesministern bür Land- .upd Forstwirtschaft, 
für Finanzen, 'für·Hal1Jdel, Gewer1be ul1Jd Il1Jdustrie 
und für Justiz zu ubeI'mitteln, soweit ·der Wir­
kungsbereich' cli'eserBul1Jdesmin'ister berührt wird 
(§ 62). 

(3) AbsatzJföI'deru11lgslbeiträ.ge ~ind nicht zu ent- . 
richten iljür ,~ie Oberna;h.me von Milcl:t uu,d Erzeug~ 
nissen aus Milch, d:ie V'<;>n einem Berglbauernrbe­
triflb ,oder auf Almen er:zeugt wOI'den sil1Jd .. 
I' " . . . 

(4) BerglbauernJbeir,iebe im Sinne des Abs.3 
si.nd ß.etriebe, bei denen'die seUbstJbew1rtschaftete 
llandwirtsch<liftlich,e Nutzfläche (o'hrue Hutweiden 
u11ld aLpil1Jes Grünland) 

1. zu mindesten~ 800/0 e,ine' Hangneigung von 
'. 25010 unq mehr oder. . . . ',. . 

2. zu. mi~dest~ns400f0 eine Hangn~igu~g. vop 
. 25% 'und mehr aUbweist,ul1Jd entweder. 

a) leier landwirtschaftliche Hektarsatz' .des 
Setri,ebes . (§ 38 Bewerturugsgeseiz 1955) 
unter dem des \0er,gleichsJbetrie!bes .Ver­
gI,eichsgeibied, Salzachpongau, lfd. Nr. 20, 
liegt oder 
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Geltender Text: 

ist, 'für das l~ufende Kalenderjahr als Al-
menanerk.a.p!1twurooen.. . 

:,. 

§ 57 e • 

. (3)P.er Anspruch ~hf die Eiri~e1richtmenge 
erlisCht mit Beginn eines Wirtschaftsjahres für 
ein'en . Milcherzeuger;'~on' dem der zuständige 
Bearlbeitungs- und VerarheirungSbetrle'b' iffi Ba­
siszeitraum wed,er Milch .·noch Erzeugnisse aus 
Millch lubemommen hat ,oder dier nachweislich 

. a,Uif Grund· ,der 'Feststellung des zuständigen Be-
al1beiturugs- ·.:.und Verarlbeitungslbetrieibes ,die 
Milchliefel"iUng a\J;f Dauer eingestellt hat. 

,.' ' 

.(4)' per mit Beginn eines·Wirtscha.fi:sjahres 
.nicht·durch '\Ej,~ze1richtine11!gen gdbundene· An-, 
te~l der jewei1lj,getl Gesamtrichtmenge -:- iJnne. 
B·erucksichti.g\J;ng dler mit':Ende Mai 'un,d' Juni des 
betreffenden Ka1enderjaihres erwol1benen Einzel­
richtmenge,n- ist j'edes Jahr anläßlich :der Mit­
teilung laer ·EiniZel.richtmlfngen durch die ißear-

Vorgeschlaßene Fassu'ng: 

b) 'keine f'I.i.r .. Lastkraftwagen befahrbare 
Hoifzwfahrt besteht. 

(5) Almen im Sinne des Albs. 3 sind GrUnIand­
. fläch.eJ1!, die· 

a) 'intfoLge ilhl"er' HoheD.1age .und kli~atischen 
Verhältnisse nur im Sommer iWlld .getrennt 
von den Heimg·ütern der auf ihnen gehal­
tenen Milchkühe bewirtscha.ftflt werden und 

. b) v~n: denen 'die Lieferung von' MÜch und Er­
ze\J;gni~sen aus Mi1lch unnlittcli~ir an de.!1 
BeaI1beitungs- und Verarbeitungshetrieb 

. oder eine $a;mmelstelle erif.oLgt. 

(6) Die Bearlbeitu~gs> und. :Ve·rarbeitungsbe~. 
triebe :halben' je ei.nie Liste ider' Bcnghai.1ernbetriehe 
und Ider Almen ihres Einzugsgebietes' zu führen 
·un1d auf· Verlangen ·in' diese ,Listen EinlSicht zu ge­
währen. ~nd~erun-gen in ,den Listen sind nur mit 
Wirkunga!b . dem ·Beginn <des Wirtschaftsjahres 
vorzunelhmen, das dem Zeitpunkt des "die j\nde­
rU!1ß ibewiI1ken.den .Ereignisses .folgt. Die Bearbei-

.tun,gs- iJ·nd V;erarbeitP:~gsbetrieibe kÖIli!1;e~ Milch­
erzeuger in ,die Liste <der Ber:glbauern:betiie!be nur 
mit ':"Qrh~rjger Zustimmung ,des Bu~desrriinist'ers 
für :Llill'd- und ·Forstwirtschaft, in' !die Liste der 
A1lmen nrur~it V'O·r.heriger. Zustimrming des 
Milchwirtschaftsfonds aufnehmen~ Ober An­
träge von Milcher.zeugern auf ,Berücksichügung 
in der Liste der Ber.gtbauembetri-ebe ,entscheidet 
,der Bundesminister für Land- und Forstwirt­
~chaft, iilber Anträ.g·e auf Berucksichtig,uIljg in der 
Liste ;der Almen. entscheidet der Milchwirtschafts­
(onqs. 

(3) Di,e Wahrurugsmenge unterliegt' femer ~it 
Beginn·eines· Wirtscpaftsjahres. ,folgenden Verän-
-derungen: .' . .' . . 

a) Sie verrin,gert sich, wenru im Basis~eitraum 
weniger als zwei Drittel: ,der atif diesen Zeit­
ra,um entfallenden: Anteile der EinzeLricht­
mengen geliefert .wu.riden. Die neu·e Wah­
rungsmerugeQeirägt .in ,diesem Fall id:as Ein - . 
einha1l>fache'der im ,Basiszeitrau·m ,geliefer­
ten Milchmenge. 

,b) Sie erlischt, wenn im .Basiszeitraumkeine 
Mikh .geliefert wur:deoder wenn der Milch­

. erzeuger nachweislich ,die Milcherzeugun'g 
auf Dauer eingestellt hat . 

Der mit Beginn ein:es Wirtschalftsjahres nicht 
,durch Waihrungsmengen gebundene Antdlder 
Gesamtrichtmenge -dhneBerucksichtigung' der· 
mit ~nde Mai rurud Jun~des <betreffenden Kalen-. 
,derjahreserworlbenen Einzelri.chtlmengen - ist 
anläß1ich,der Mitteilung ,cl'er ~in'Zelrichtmengen 
durch die B·ear.beitun'gs- . urud . Verar.beitungsbe- . 

. \, 
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10 88 der Beilagen 

Gel t e n dJ e r Tex t:· 

Ibeitungs-, und VeraribeitungSbetriebe, (§ 57&) 
neu zu vertdlen. ,"'.' 

, ., 
, (l). :i\.n:derunge'n· ;desV,e1"Hj,g'ungsrechtes über: 

a~en Betrieib {iAlbs~ 5)~sind ,y,om . neuenVerfü­
.~siberec!:Itigten inn·erhallb: von 30 Tagen dem 
zuständigeri B,~itrlbeitungs-' ün,a Veral1beitungsbe­
tri~ an7;uze~gen',', oder' ,di~ Ahizeige .unver,züglich 
an ,den Milchwirtschaftsfonds weite'rzuieiten ,hat. 
Weiter hat, derziiständige Bearbeitungs- und' 

, V~r!lrbeil'ungsbetrieb <dem Milchw.irtscha..ftsfonds 
je~eils Ibis ~15., Mai ;d:ie Summe der ill!seinem 
Ei nzu-gS!ge'blet, , . 

a)' weiterihin ! bestelhenlbleilbendcn Einzelricht­
, ,mell!gen, 

b)' 'Il!ach Albs:' 3 frei gewordenen 'EinzeLricht­
mengen, 

c)ilm Basiszeitraum ,nicht genütztinAnteile 
'Vi~n Einizelirichtmen:gen ull!d ' , 

d) .i~· Basiszeitra.1mi· ü>be~ ',d'ie jew,eiligen An­
, teife ~ voniEinze,Lrichtmell!gen hill!aus' über­

nommenen Mell!gell! an Milch ull!d Erzeug­
nis:sel1! .aus Milch 

anzuz,eigen. 

§ 57 f. 

(3) ..... 

,Weiter hat &'r Bundesmill!ister 'wr La·ntd- ull!d' 
'Forstwirtschaft ,in dieser Verordlnun,g ,das Vethält­
,nis des 'zur Neuverte~l-ull!g gera11lgenden AnteiLes 
der Gesamtrichomenge zur Summe ,der im voran­
gegangenen Bas,iszeitr,aum rülber ,die Einz,ekicht­
mengen hinaus ülbemommenen Mengen an Milch 
und Erzeugni:ssen aus MqCh festzuleg.eri. ',. ' 

§ 57 g. 

(I) Inhalber V'o:n Betrieben, ,di~ Milchkühe' halten 
, unld tdel1!en -keill!e EiIllzellrichomenge zusteht; kön­
nen eine Ein'zelridiome~ge erlall!gen. 

. " ," 

" 

Vor ge s ,c h 1a ,g e fii e Fa s s u 111 g: 

tr.iebe (§ 57 1h) auf Milcherzeuger in Gebieten, in 
denen die Milcherzeugung einen·wichtigen Pro­
duktionszweig, darstellt, neu zu verteilen. Der 
Bundesminister für Land-' und Forstwirtschaft 
hat diese Gebiete durch Verordnung zu be­
zeichnen. 

". 

d) im Basiszeitraum über die je~eiligen An-' 
teile von Einzelirichtmengen hinaus über­
nommenen Mengen a.n Milch un,d Erzeug'­
nissen aus Milch, aufgeschlüsselt nach Gebie­
ten gemäß Abs. 4 und anderen Gebieten, 

Weiter Ihat der 'ß.unldesminister für Land- und 
·Forstwlrtsch'aJftin dieser Veror\dmmg das Verhält­
nis ,des zur Neuverteillung gelall!g,enoden AnteiLes 
,der Gesamtrichtmeruge zur Summe der im 'voran­
'gegang·eIllen ,Basiszeitraum in Gebieten gemäß 
§ 57 e Abs:4 tJber die Ein:zelrichtl11engen hinaus, 
ülbemomrmeneri Mengell an Milch ull!d Erzeugnis7 
sen aus MilchJe~tzuleg'en:.·· ' 

Betr.ielbs~nhalber, ,die in Gebieten 'gemäß §57 e 
Ahs. 4 die Milchel'ZeuglUng auf.nehmen wollen, 
können eine Einzelrichtmenge erlangen., " 

(4) Betriebsinhaber, ,denen !bereits im Wirt-. 
scha;ftsjruhr 1978/79 eine Einzdrich.tmenge, zuge­
standen ist, können neuerlich eine Einzelricht­
menge nach den' Abs. l' Ibis 3, erwet1b~, auch 
wenn sie ,die Milcherzeugung nicht .in Gebieten 
gemäß § 57 e Albs. 4 .aufnehmen wollen. Fü,r die 
Vion ihnen gelieferte Milch und EJ:'Z~ugn:isseaus 

. Milch ist a.bweichend V'on Abs. 2 ,der zusätzliche 
Albsat2'Jföl'derung~beitra:g nur voti 7 v., ä der ,die 
Einzelrichtmenge des' Wirtschaftsjahres , 197,8/79 
ülberstei,gell!deri Menge zu ·entridltel?-' ' , 
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